
 
 
 
 

 
 
 
Reit- und Fahrverein Kropp e.V. Am Wald 2,  24848 Kropp 
 

 

Anlagennutzungsvertrag 
 
Zwischen dem RuF-V Kropp e.V. und seinem Mitglied      
 

für den Zeitraum: 
 

von Monat:    bis Monat:     
 
Laut Mitgliederversammlung vom 8.1.2004 ist von den Mitgliedern/Nutzern der Reitanlage des RuF-V 
Kropp e.V. eine Nutzungsgebühr zu entrichten. Laut Beschluss beträgt diese:  

• bei ganzjähriger Nutzung monatlich  € 17,50 (jeweils zum 1.2. und 1.8. fällig) 
• bei ½-jährlich Nutzung monatlich  € 24,00 (sofort für Gesamtzeitraum fällig) 

Die Jahresnutzungsgebühren werden ½-jährlich im Voraus jeweils zum 1.2. und 1.8. fällig und per 
Lastschrift abgebucht; Gebühren für einen kürzeren Zeitraum sind sofort fällig. 
Damit ist für ein Mitglied/Nutzer die zeitgleiche Nutzung der Anlage mit 2 Pferden abgegolten. (Son-
derregelungen sind nur nach Absprache und Genehmigung durch den Vorstand möglich) Es gelten 
Satzung und Anlagenordnung RuF-V Kropp e.V.. 
 
Die Vertragsdauer beträgt mindestens 1 Jahr und verlängert sich automatisch im jeweils 1 weiteres 
Jahr, wenn dieser Vertrag nicht mit einer 3-Monatsfrist zum Fälligkeitstermin von einem der Vertrags-
partner gekündigt wird. 
 
Mit meiner Unterschrift kommt der Anlagennutzungsvertrag zwischen dem RuF-V Kropp e.V. und dem 
Unterzeichner zustande und ich erkenne die Satzung und die Anlagenordnung des RuF-V Kropp e.V. 
an. 
 
Ort / Datum Unterschrift:     
 
 

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den RuF-V Kropp e.V. die von mir zu entrichtende Anlagennutzungsgebühr 
von meinem Konto bei Fälligkeit - entsprechend der vertraglichen Regelung - per Lastschrift einzuzie-
hen. 
 
Kontoinhaber:         
 
Konto-Nr.: Bankleitzahl:     
 
Geldinstitut:         
 
Weist das Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht seitens der kontoführenden Stelle keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Die mit der Rücklastschrift verbundenen Kosten trägt in jedem Falle der 
Verursacher. Im Abstand von jeweils 6 Wochen werden dann max. 2 weitere Abbuchungsversuche 
unternommen. Ist der 3. Abbuchungsversuch erfolglos, führt er zum sofortigen Nutzungsauschluss; er 
bewirkt aber in keinem Fall die Befreiung von der bestehenden Zahlungsverpflichtung. 
 
Ort / Datum Unterschrift:     
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